	
	Vorname Nachname
Strasse Nr.
5555 Ort




	Per Mail an:
kf-sekretariat@bakom.admin.ch

Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord
CH-3003 Bern
	



Ort, 25. März 2026

Teilrevision Fernmeldegesetz (FMG) für den Bereich Mobilfunk (Vernehmlassung 2025/99); Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit reiche ich meine Stellungnahme zur geplanten Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG) ein. Ich lehne diesen Gesetzesentwurf in seiner Gesamtheit entschieden ab. Die Stossrichtung dieser Vorlage mit der vorgesehenen Abschaffung des Einsprache-Rechts bei Mobilfunkantennen ist für mich als Bürger dieses Landes zutiefst befremdend. Der Entwurf liest sich wie die direkte Umsetzung der Wunschliste der Mobilfunkbranche. Dass der Bundesrat bereit ist, für die wirtschaftlichen Interessen der drei Mobilfunkbetreiberinnen fundamentale und altbewährte Rechte der Bevölkerung wie das Einsprache-Recht abzuschaffen, empfinde ich als eine Anmassung gegenüber der Bevölkerung und einen Kniefall vor der Mobilfunklobby. Meine Ablehnung begründe ich im Einzelnen wie folgt:

1. Inakzeptabler Maulkorb für die Bevölkerung
Mit dem Gesetzesvorschlag soll die Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung nicht mehr im ordentlichen Baubewilligungsverfahren geprüft werden. Neu würden diese Bestimmungen bloss in einem separaten, nachgelagerten Verfahren geprüft, an dem die Betroffenen nicht mehr beteiligt würden. Auch die Unterlagen betreffend Strahlung würden nur zwischen Kanton und Mobilfunkbetreiber ausgetauscht. Sie würden erst öffentlich publiziert, wenn die Antenne in Betrieb ist oder stärker strahlt. Die Anwohner müssten künftig dulden, dass Antennen gebaut werden, ohne dass sie im Vorfeld prüfen könnten, ob die Grenzwerte eingehalten sind und ihre Gesundheit geschützt ist. Das ist in einem Rechtsstaat inakzeptabel.

2. Rechtsschutz wird bis zur Wirkungslosigkeit geschwächt
Das vorgeschlagene Beschwerderecht ist eine Farce. Anstatt Einsprache dürfte nur noch Beschwerde erhoben werden, und zwar erst, nachdem die Anlage bereits in Betrieb ist. Im Gegensatz zur Einsprache ist eine Beschwerde zudem kostenpflichtig. Durch den Wegfall der aufschiebenden Wirkung würden Antennen bereits stehen und strahlen, während ein jahrelanger, teurer Rechtsstreit läuft. Dies schafft vollendete Tatsachen und schreckt Bürger durch das Kostenrisiko davon ab, sich gegen Anlagen zu wehren, selbst wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind. Der Bundesrat hebelt damit bewusst die Kontrollfunktion der Gerichte und der Zivilgesellschaft aus und verpasst der Bevölkerung einen Maulkorb.

3. Der Wegfall der Kontrollen gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung
Bereits heute sind laut Auswertungen rund zwei Drittel der Baugesuche für Mobilfunkanlagen fehlerhaft. Das ordentliche Baubewilligungsverfahren ist oft die letzte Gelegenheit, diese Fehler aufzudecken, weil die Kantone die Fehler durchgehen lassen. Wenn diese Kontrolle nun wegfallen und durch ein reines Meldeverfahren oder durch eine interne Qualitätssicherung der Betreiber (Selbstkontrolle) ersetzt werden soll, wird Tür und Tor für Grenzwertüberschreitungen geöffnet. Mit dem Gesetzesentwurf wird in Kauf genommen, dass die Strahlenbelastung der Bevölkerung unkontrolliert steigt.

4. Entmachtung der Gemeinden
Den Gemeinden soll die Kompetenz entzogen werden, die Einhaltung der Vorschriften auf ihrem eigenen Boden zu überwachen. Gemeindebehörden sind näher am Puls der Bevölkerung und wissen über die Gegebenheiten vor Ort besser Bescheid als eine zentralisierte kantonale Behörde. Dieses wichtige Wissen könnte mit der neuen Regelung nicht mehr ins Verfahren einfliessen. Der Ausbau soll auch gegen den Widerstand vor Ort „von oben herab“ durchgedrückt werden. Dies hilft niemandem und führt letztlich nur zu stärkerem Widerstand aus der Bevölkerung.



5. Drängendere Probleme beim Ausbau des Schweizer Datennetzes
Der vorliegende Gesetzesentwurf dient einseitig der Beschleunigung des Ausbaus der Mobilfunknetze und ignoriert den verfassungsmässigen Auftrag zum Schutz der Gesundheit und Umwelt. Ein weiterer Mobilfunkausbau ist unnötig, weil bereits 99.9 Prozent der Schweiz mit Mobilfunk abgedeckt ist. Stattdessen hinkt die Schweiz beim Glasfaserausbau dem Ausland weit hinterher, denn ausserhalb von Städten und Agglomerationen gibt es einen erheblichen Datenstau. Die Swisscom droht nun sogar mit der Abschaltung des Kupfernetzes. Zehntausende Haushalte sollen vom Internet abgeschnitten werden! Es gibt beim Datennetzausbau also sehr viel dringendere Probleme, die der Bundesrat umgehend angehen muss: Er muss den Ausbau des Glasfasernetz wie in den Nachbarstaaten schnell vorantreiben. Damit entlastet er das Mobilfunknetz stark und die Mobilfunkstrahlung kann deutlich reduziert werden. 

Der Gesetzesvorschlag offenbart eine irritierende Hörigkeit gegenüber der Mobilfunkindustrie, die sich wie ein roter Faden durch den ganzen Entwurf zieht. Die Interessen der Mobilfunkbranche an einem möglichst schrankenlosen und durch keine wirksame Kontrolle behinderten Ausbau werden über alles gestellt. Die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Gesundheitsinteressen gehen vollständig vergessen. Aus allen diesen Gründen fordere ich Sie auf, den vorliegenden Gesetzesentwurf ersatzlos zurückzuziehen.
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